
 

 

 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/2398 

20. Wahlperiode 14.08.2024

Kleine Anfrage  

der Abgeordneten  Birgit Herdejürgen und Dr. Kai Dolgner (SPD) 

und 

Antwort 

der Landesregierung – Der Minister für Landwirtschaft, ländliche Räume, 

Europa und Verbraucherschutz 

Ortskernentwicklung I 

Vorbemerkung der Fragstellenden: 

Auf Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Ortskernentwicklung in Schleswig-Hol-
stein fördert das Land Maßnahmen der Kommunen zur Ortskernentwicklung. Mit einer 
Förderquote von i. d. R. 65 % und einem maximalen Zuschuss von 750.000 Euro hat 
sich die Ortskernentwicklung als sehr wirksames Instrument für Investitionen in Ent-
wicklungsmaßnahmen erwiesen. Die Förderung konkreter Maßnahmen setzt die Er-
stellung eines ebenfalls geförderten Ortskernentwicklungs-konzeptes voraus.  
 

1. Wie viele Ortskernentwicklungskonzepte wurden seit 2017 gefördert oder sind 
der Landesregierung außerhalb der Förderung bekannt? 
 
Antwort: 
Es wurden seit 2017 rund 345 Ortskernentwicklungskonzepte gefördert. Orts-
kernentwicklungskonzepte, die ohne eine Förderung mit GAK-Mitteln erstellt 
werden, werden nicht erfasst. 
 
 

2. Wie viele Maßnahmen der Ortskernentwicklung (auf Basis der Ziffern 2.2, 2.3 
und 2.4 der Richtlinie) haben bis einschließlich 2023 einen Förderbescheid er-
halten?  
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Antwort: 
165 Maßnahmen der Ortskernentwicklung haben bis einschließlich 2023 einen 
Förderbescheid erhalten. 
 
 

3. Wie hoch waren in Summe das Fördervolumen und das dadurch ausgelöste 
Investitionsvolumen dieser bisherigen Projekte bzw. Maßnahmen der Orts-
kernentwicklung? 
 
Antwort: 
Das Fördervolumen (GAK-Mittel) für die Maßnahmen der Ortskernentwicklung 
von 2017-2023 beträgt ca. 71,5 Millionen Euro und das ausgelöste Investiti-
onsvolumen mehr als 163 Millionen Euro. 
 
 

4. Für welche Maßnahmen der Ortskernentwicklung liegen im Jahr 2024 bewilli-
gungsreife oder nahezu bewilligungsreife Anträge im zuständigen Landesamt 
für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL) vor? 
 
Antwort: 
Für die Beantwortung der Frage 4 wird auf die Tabelle in der Anlage verwie-
sen. 
 
 

5. Welche dieser Maßnahmen haben eine Bewilligung erhalten? 
 
Antwort: 
Für die Beantwortung der Frage 5 wird auf die Tabelle in der Anlage verwie-
sen. 
 
 

6. Wie viele dieser Anträge können dieses Jahr (2024) noch eine Bewilligung er-
halten? 
 
Antwort: 
Für die Beantwortung der Frage 6 wird auf die Tabelle in der Anlage verwie-
sen. 
 
 

7. Können die Kommunen aktuell weitere Anträge stellen und werden diese be-
arbeitet? 
 
Antwort: 
Anträge auf Förderung der Ortskernentwicklung können weiterhin gestellt wer-
den. Die finale Bearbeitung erfolgt nach der Neufassung der Richtlinie. Alle 
Antragstellenden erhalten eine standardisierte Nachricht, in der über den aktu-
ellen Sachverhalt informiert wird.  
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8. Welche Informationen hat das Landesamt den Antragstellenden und Interes-
sierten zur aktuellen Möglichkeit von Anträgen und Bewilligungen mitgeteilt? 
 
Antwort: 
Interessierte Anfragende und Antragstellende werden darüber aufgeklärt, dass 
zwar eine Antragstellung möglich ist, dass die Fördergrundlagen aber zurzeit 
überarbeitet werden und  die finale Bearbeitung nach der Neufassung der 
Richtlinie erfolgt.  
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Anlage zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Birgit Herdejürgen und Dr. Kai Dolgner (SPD) - Ortskernentwicklung I

a) Anträge auf Förderung im Rahmen der Ortskernentwicklung, die bis zum 1.8.2024 bewilligt wurden

Projektträger Projektname Gemeinde

Gemeinde Hamweddel über das Amt 

Jevenstedt

Neubau Dorfgemeinschaftshaus mit 

Feuerwehr
Hamweddel 

Hauke Klindt, Hof Moorhörn

Umbau von Stallgebäuden zu einem 

Hofladen, Verarbeitungs- und 

Lagerräumen auf dem Hof Moorhörn

Passade

Stadt Bredstedt

An- und Umbau des 

Feuerwehrgerätehauses für die FF 

Bredstedt in der Stadt Bredstedt

Bredstedt

Stadt Nortorf über das Amt Nortorfer Land
Zentrum für Medien, Begegnung und 

Dienstleistungen in Nortorf
Nortorf

Inge und Ernst-Erich Andresen

privates Maßnahmenbündel 

Ortkernentwicklung Seeth, 

Reetdachereneuerung

Seeth

Gemeinde Borgstedt über das Amt Hüttener 

Berge

Anbau an das 

Dorfgemeinschaftshaus "Uns 

Dörpshus"

Borgstedt

Gemeinde Stedesand
Mehrfunktionshaus für Feuerwehr, 

Vereine und Bauhof
Stedesand

Thies Möller Steinburgs Höfe Schlotfeld 

Klaus Drews Steinburgs Höfe Sommerland

Gemeinde Windbergen Neubau einer Multifunktionshalle Windbergen

Tim Christopher Grewe

Maßnahme aus privatem 

Maßnahmenbündel des 

Ortsentwicklungskonzeptes 

Neuendorf b.E.

 Neuendorf b.E.

Gemeinde Högel
Modernisierung und Ausbau des 

Freibades Högel
Högel

Gemeinde Vollstedt Neubau und Erweiterung des FFGH  Vollstedt

Gemeinde Stapel über Amt Kropp-

Stapelholm

Neubau eines Sportzentrums             

(1-Feld-Sporthalle mit Angliederung 

Schützenheim / Sanitär)

Stapel 

Gemeinde Alt Bennebek über Amt Kropp-

Stapelholm

Umbau des vorhandenen 

Mehrzweckgebäudes zu einem 

multifunktionalen 

Bürgerbegegnungszentrum mit 

integriertem Feuerwehrgerätehaus 

sowie Neubau einer Fahrzeughalle 

für die Feuerwehr

 Alt Bennebek 

Gemeinde Behrensdorf

Neubau eines 

Multifunktionsgebäudes 

(Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr, 

Touristinformation)

Behrensdorf

Amt Büsum-Wesselburren

Neubau eines 

Feuerwehrgerätehauses mit 

Multifunktionsräumen in der 

Gemeinde Wawerort

Büsum-Wesselburren

Stadt Wilster
Bürgermeistergarten Wilster - 

historischer Park und Erlebnisraum
Wilster

Simon Starjohann

Maßnahme aus privatem 

Maßnahmenbündel des 

Ortsentwicklungskonzeptes 

Neuendorf b.E.

 Neuendorf b.E.

Anträge auf Förderung im Rahmen der Ortskernentwicklung, die bewilligungsreif oder nahezu 

bewilligungsreif sind (Stand 1.8.2024)
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Anlage zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Birgit Herdejürgen und Dr. Kai Dolgner (SPD) - Ortskernentwicklung I

Claus Sternberg

Maßnahme aus privatem 

Maßnahmenbündel des 

Ortsentwicklungskonzeptes 

Neuendorf b.E.

 Neuendorf b.E.

Projektträger Projektname Gemeinde

Gemeinde Groß Rheide über das Amt Kropp-

Stapelholm

Neubau eines 

Feuerwehrgerätehauses mit Ausbau 

dorfgemäßer 

Gemeinschaftseinrichtung

Groß Rheide

Gemeinde Kropp

Neubau Mehrzweckhalle Kropp        

(3-Feld-Sporthalle / 

Kraftraum/Nebenräume/Sanitär/Lage

r/Versammlungsräume)

Kropp

Gemeinde Klanxbüll
Mehrgenerationen- Dorfplatz in der 

Gemeinde Klanxbüll
Klanxbüll

Gemeinde Westre

Neubau eines 

Feuerwehrgerätehauses mit 

Dorfgemeinschaftshaus

Westre

Gemeinde Itzstedt über Amt Itzstedt

Umgestaltung und Aufwertung des 

alten Ortskerns in der Gemeinde 

Itzstedt

Itzstedt

Gemeinde Kayhude 

Erweiterung der ansässigen 

Hausarztpraxis im Gemeindezentrum 

zur langfristigen Sicherstellung der 

hausärztlichen Versorgung

Kayhude 

Projektträger Projektname Gemeinde

Gemeinde Steinhorst

Neubau eines multifunktionalen 

Dorfgemeinschaftshauses (mit 

Feuerwehr, Schießstand für den 

örtlichen Sportverein) in der 

Gemeinde Steinhorst

Steinhorst

Gemeinde Sehestedt
Anbau Mehrzweckgebäude (DGH, 

FW, Kita)
Sehestedt

Gemeine Klappholz

Neubau sowie energetische und 

barrierefreie Umgestaltung 

Bürgerhaus

Klappholz

Gemeinde Lensahn
Neugestaltung Schützenplatz 

Lensahn
Lensahn

Schulverband Wesselburen

Neubau einer Sporthalle 

(Mehrzweckhalle) an der Eider-

Nordsee-Schule in Wesselburen

Wesselburen

Amt Büsum-Wesselburen

Neubau eines 

Multifunktionsgebäudes "Feuerwehr- 

und Dorfgemeinschaftshaus" in der 

Gemeinde Reinsbüttel

Reinsbüttel

Gemeinde Weddingstedt Neubau eines Gesundheitszentrums Weddingstedt

Privatperson

Maßnahme aus privatem 

Maßnahmenbündel des 

Ortsentwicklungskonzeptes 

Neuendorf b.E.

Neuendorf b.E.

c) Anträge auf Förderung im Rahmen der Ortskernentwicklung, die bewilligungreif oder fast 

bewilligungsreif sind und voraussichtlich in 2024 keine Bewilligung erhalten werden

b) Anträge auf Förderung im Rahmen der Ortskernentwicklung, die voraussichtlich noch in 2024 bewilligt 

werden.
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